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(1) Fur die Wahl des Landtages sind amtliche Stimmzettel zu verwenden, die nur auf Anordnung der Kreiswahlbehérde
hergestellt werden dirfen.

(2) Der amtliche Stimmzettel hat unter Berucksichtigung der gemal388 36 und 36c¢ erfolgten Veroffentlichungen zu

enthalten:

1. die Listennummern;

2. die Parteibezeichnungen;

3. allfallige Kurzbezeichnungen;
4. Rubriken mit einem Kreis;

5. eine Bewerberrubrik mit der Uberschrift LVorzugsstimme Landesparteiliste”, mit Kreisen und arabischen Ziffern
unter Angabe des Namens sowie des Geburtsjahres der Bewerberinnen und Bewerber der Landesparteiliste in der
verdffentlichten Reihenfolge;

6. eine Bewerberrubrik mit der Uberschrift LVorzugsstimmen Wabhlkreisliste”, mit Kreisen und arabischen Ziffern
unter Angabe des Namens sowie des Geburtsjahres der Bewerberinnen und Bewerber der Wahlkreisliste in der
veroffentlichten Reihenfolge, wobei diese Bewerberrubrik farblich zu unterlegen ist.

Im Ubrigen hat der amtliche Stimmzettel die aus der Anlage 6 ersichtlichen Angaben zu enthalten.(Anm: LGBI.
Nr. 93/2020)

(3) Die GroRe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der zu berucksichtigenden Listennummern und nach
der Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber zu richten. Es sind fir alle Parteibezeichnungen gleich grol3e Rechtecke,
Kreise und Druckbuchstaben sowie fiir die Abkuirzung der Parteibezeichnungen einheitlich Druckbuchstaben zu
verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die GréRRe der Druckbuchstaben dem zur Verfligung
stehenden Raum entsprechend angepal3t werden. Die Farbe aller Druckbuchstaben hat einheitlich schwarz zu sein. Die
horizontalen Trennungslinien der Rechtecke und die Kreise sind in gleicher Starke, die vertikalen Trennungslinien als
Doppelstrich und starker als die horizontalen Trennungslinien auszuftihren. Das Wort ,Liste” ist klein, die Ziffern
unterhalb desselben sind moéglichst grol? zu drucken. (Anm: LGBI. Nr. 93/2020)

(4) Die amtlichen Stimmzettel sind durch die Kreiswahlbehdrden den Gemeinde- und Sprengelwahlbehdrden Uber die
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Stadten mit eigenem Statut Uber diese, entsprechend der endgtiltigen
Zahl der Wahlberechtigten im Bereich der Wahlbehorde, zusatzlich einer Reserve von 15% zu Ubermitteln. Die
amtlichen Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestatigung in zweifacher Ausfertigung auszufolgen; hiebei ist
eine Ausfertigung fiir den Ubergeber, die zweite Ausfertigung fiir den Ubernehmer bestimmt.

In Kraft seit 30.10.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/36
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 54 Oö. LWO
	Oö. LWO - Oö. Landtagswahlordnung


